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SATZUNGEN 

Gemeinde Bad Schönborn 

Ortsteil Bad Langenbrücken 

 

 

Bebauungsplan 

Örtliche Bauvorschriften 

„Renz Nord, 1. Änderung und Erweiterung“ 

S a t z u n g e n 

       

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am tt.mm.20jj 

a) aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

b) aufgrund von § 74 Abs. 1 und 7 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.07.2019 (GBl. S. 313), 

c) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 

24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes 

vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) 

 den Bebauungsplan „Renz Nord, 1. Änderung  

und Erweiterung“ sowie  

 die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Renz Nord, 1. Änderung  

und Erweiterung“ 

als Satzungen beschlossen. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzungen ist der zeichnerische Teil des Bebau-

ungsplans samt örtlichen Bauvorschriften vom tt.mm.20jj maßgebend. Er ist Bestandteil der 

Satzungen. 

 

§ 2 Bestandteile der Satzungen 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus: 

1. dem zeichnerischen Teil, Maßstab 1:500, in der Fassung vom tt.mm.20jj,  

2. dem Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Hinweisen sowie den 

örtlichen Bauvorschriften (xy Seiten) in der Fassung vom tt.mm.20jj. 

Beigefügt ist eine gemeinsame Begründung in der Fassung vom tt.mm.20jj. 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 

LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.  

 

§ 4 Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungen und ihrer Bestandteile mit ihren Festset-

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 

des Gemeinderates übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 

Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. Hiermit wird der Bebauungsplan ausgefer-

tigt. 

Gemeinde Bad Schönborn, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................... 

 Klaus Detlev Huge, Bürgermeister  
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§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzungen treten mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft  

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Bad Schönborn, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ........................................................... 

 Klaus Detlev Huge, Bürgermeister  
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 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN    

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Renz Nord, I. Änderung und Erweiterung“ 

werden die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Renz Nord“, 

ausgefertigt am 30.03.2006, in vollem Umfang durch die nachfolgenden planungs-

rechtlichen Festsetzungen ersetzt: 

 Art der baulichen Nutzung 1.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO 

Die Art der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in der jeweiligen Nutzungs-

schablone festgesetzt. 

1.1 Gewerbegebiet  

§ 8 BauNVO, § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO 

(1) Gemäß § 8 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässig sind: 

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

(2) Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO i.V.m.  § 8 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO 

unzulässig sind:  

 Tankstellen, 

 Anlagen für sportliche Zwecke, 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 

und ihm in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

 Anlagen für kirchliche kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

 Vergnügungsstätten. 

1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet  

§ 8 BauNVO, § 1 Abs. 4, 5 und 6 BauNVO 

(1) Gemäß § 8 Abs. 1 und 2 BauNVO allgemein zulässig sind: 

 Lagerhäuser und Lagerplätze, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

(2) Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO i.V.m.  § 8 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO 

unzulässig sind:  
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 Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe, 

 Tankstellen, 

 Anlagen für sportliche Zwecke, 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 

und ihm in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

 Anlagen für kirchliche kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

Vergnügungsstätten 

 Maß der baulichen Nutzung 2.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,  §§ 16-21a BauNVO 

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in der jeweiligen 

Nutzungsschablone durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächen-

zahl (GFZ) und die Höhe baulicher Anlagen (maximale Gebäudehöhe) festge-

setzt. 

(2) Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen und 

Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden. 

(3) Die Höhe von Gebäuden wird bemessen zwischen dem unteren und dem obe-

ren Bezugspunkt. 

Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist der höchste Punkt des Ge-

bäudes  einschließlich Attika.  

Der untere Bezugspunkt ist die Höhe der erschließenden öffentlichen Ver-

kehrsfläche an der Grundstücksgrenze (Bordsteinoberkante) im Bereich der 

Grundstücksmitte.  

 Bauweise 3.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO 

Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablonen fest-

gesetzt. 

a abweichende Bauweise 

Es gilt die abweichende Bauweise in Form einer offene Bauweise gem. 

§ 22 Abs. 2 BauNVO mit den Abstandsregelungen der LBO, jedoch ohne die 

Längenbeschränkungen des §§ 22 Abs. 2 S. 2 BauNVO.  

In den durch die überbaubare Grundstücksfläche entsprechend definierten 

Bereichen ist Grenzbebauung zulässig.  
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 Überbaubare Grundstücksfläche  4.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 

festgesetzt. 

 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports 5.

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO  

(1) Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen und Carports 

unzulässig. 

(2) Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie in 

den zeichnerisch ausgewiesenen „Flächen für Stellplätze“ zulässig. 

 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 6.
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

(1) Der Oberflächenbelag von Pkw-Stellplätzen sowie von Fußwegen ist mit was-

serdurchlässigen Belägen o.ä., die einen Abflussbeiwert von mindestens 0,5 

besitzen, herzustellen. Ausgenommen davon sind Fahrgassen. 
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HINWEISE 

1. Hochwasser-Risikogebiet 

Das Plangebiet liegt in einem durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg (LUBW) als HQextrem eingestuften Bereichs. 

Die maximalen Überflutungsbereiche und -höhen bei HQextrem sind über das Geo-

portal der LUBW unter https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/  ersichtlich. 

Bauliche Anlagen unterhalb der maximalen Überflutungshöhe sind nur in hochwas-

serrisiko-angepasster Bauweise zu errichten.  

 

 

 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 74 LBO Landesbauordnung Baden-Württemberg 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Renz Nord, I. Änderung und Erweiterung“ 

werden die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes „Renz Nord“, ausgefertigt 

am 30.03.2006, in vollem Umfang durch die nachfolgenden örtlichen Bauvorschriften 

ersetzt: 

1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO 

1.1. Dachgestaltung 

(1) Die Hauptdachform und Dachneigung der Hauptgebäude ist im zeichneri-

schen Teil in den jeweiligen Nutzungsschablonen festgesetzt.   

(2) Die Dachform der Hauptgebäude gilt auch für Nebenanlagen, Garagen und 

Carports.  

2. Werbeanlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 2 LBO 

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte eigener Leistung zulässig. Fremdwer-

bungen sind nur ausnahmsweise zulässig. 

(2) Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder grellem 

Licht. 

 


